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Beschluss des Gemeinderates vom 27. Oktober 2021 
 
Öffentliche Anlagen, Kanalisation 
GKP / GEP, Leitungskataster 
Genereller Entwässerungsplan, Kreditabrechnung 

Ausgangslage 
 
Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 12. März 2019 den Projektierungskredit für die Erarbeitung des 
Generellen Entwässerungsplan mit Gesamtkosten von CHF 195'800. 
 
Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 13. Juli 2021 wurde der Generelle Entwässerungsplan festgesetzt. Die 
Genehmigung durch die kantonale Baudirektion erfolgte am 13. August 2021. 
 
 
Genereller Entwässerungsplan 
 
Die Gemeinde Bassersdorf besitzt heute ca. 49 km Abwasserleitungen, 1'100 Schächte, drei Regenüberläufe, 
zwei Regenabwasserpumpwerke, ein Schmutzabwasserpumpwerk und eine öffentliche Versickerungsanlage. 
Im Rahmen des GEPs wurde der bauliche und betriebliche Zustand der Sonderbauwerke erfasst, die vorhandenen 
Kanal-TV Aufnahmen ausgewertet und notwendige Massnahmen definiert. 
 
Dabei wurden Massnahmen an den Sonderbauwerken, den Kanalisationsleitungen, den Gewässern, dem Fremd-
wassereintritt sowie der Hydraulik definiert. Die Massnahmen können zusammenfassend aus dem Gemeinderats-
beschluss vom 13. Juli 2021 oder aus dem neuen GEP entnommen werden. 
 
 
Schlussabrechnung 
 

Arbeitsgattung Budget 2019 
CHF inkl. 

MWST 

Kostenvoran-
schlag CHF 
inkl. MWST 

Schlussabrech-
nung CHF inkl. 

MWST 

Vergleich Kostenvor-
anschlag zu Schluss-

abrechnung 

Strasse 

Konto 425.5030.01 „Erneuerung 
GEP“ (INV00051) 

357‘564 (2019) 
 

(332'000 exkl. 
MWST) 

195‘798.60 235‘587.70 + 39‘789.10 (+20.3%) 

Total 357'564 195‘798.60 235'587.70 + 39‘789.10 (+20.3%) 

 
Die Aktualisierung des Generellen Entwässerungsplans konnte mit Mehrkosten von CHF 39‘789.10 inkl. MWST 
respektive 20.3 % abgeschlossen werden. 
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Begründung Kreditabweichung: 
Bei der Überprüfung der Hydraulik wurden überdurchschnittlich viele Problemstellen im Kanalnetz festgestellt. Im 
Rahmen der Aktualisierung des Generellen Entwässerungsplans wurden diese Stellen genauer untersucht und 
Massnahmen zur Behebung der Engpässe ausgearbeitet. In der ursprünglichen Offerte war eine solche umfang-
reiche detaillierte Analyse nicht vorgesehen. Ebenfalls mussten durch den Geometer zur Sicherstellung der Qua-
lität zusätzliche Schachtaufnahmen getätigt werden. 

Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Die vorliegende Abrechnung für die Aktualisierung des generellen Entwässerungsplan mit Kosten von 
CHF 235'587.70 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 39'789.10 bzw. 20.3 % wird ge-
nehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.01, INV00051 „Erneuerung GEP" in den Jahren 2019 
bis 2021 belastet. 

2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12. März 2019, über CHF 195‘798.60 
(inkl. MWST) auf Konto 425.5030.01, INV00051, wird buchhalterisch abgeschlossen. 

Mitteilung an (elektronisch): 
_ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften 
_ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften 
_ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung 
_ Bereichsleitung Rechnungswesen 
_ Akten (Original) 

Beilagen: 
_ Rechnungsübersicht / Finanzabschied 

Gemeinderat Bassersdorf 

Doris Meier-Kobler Christian Pleisch 
Gemeindepräsidentin Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 
Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch 


